






KPMG KPMG Advisory GmbH 
Porzellangasse 51 
1090 Wien 
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Vertraulich 

Bundesministerium für Finanzen Ihr Zeichen Bundesministerum für 
Herr Georg Hopf Finanzen 
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Osterreich 

19.08.2025 

Angebotsschreiben 
Angebot „Projektmanagement - Digital Sky Umsetzungsphase* 

Sehr geehrter Herr Hopf, 

wir freuen uns, Ihnen das folgende Angebot über die Zusammenarbeit zwischen dem 
Bundesministerium für Finanzen (im Folgenden „BMF“ oder „Auftraggeber“) und KPMG Advisory 

GmbH (im Folgenden ,KPMG") unterbreiten zu dürfen. Die Regelungen dieses Schreibens gelten 
auch für alle bisher im Zusammenhang mit diesem Auftrag angefallenen Arbeiten. 

KPMG Advisory GmbH Sitz und Firmenbuchgericht Linz 
an Austrian member firm of KPMG International Limited, FN 141176 m 
a private English company limited by guarantee UID: ATU41281509
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2025 2026 

Phasen Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. Marz Apr. 

Phase 1- Start a 

Phase 2 - Entwicklung 

Phase 3 - Pilotbetrieb | | | || 

Phase 4 - Abschluss 

Projektabschluss 

Abbildung 3: Zeitplan des Projektes 

Für die Erreichung der im Angebot beschriebenen Ziele ist es notwendig, dass seitens BMF und 
des Projektteams (Stadt Klagenfurt und andere Dienstleister) ausgewählte Mitarbeiter:innen aus 
Fachabteilungen zeitliche Ressourcen zur Projekt-Mitarbeit zur Verfügung stellen. 

Unter dem Anspruch, eine zielführende und vor allem reibungslose Projektarbeit gewährleisten zu 
können, ist es notwendig, dass von Seiten BMF ein für das Projekt verantwortlicher Mitarbeiter für 
KPMG als interner Hauptansprechpartner / SPOC (single point of contact) nominiert wird. 

2.5. Projektteam 

N TU | 

KPMG ist Mitglied eines Netzwerks unabhängiger Gesellschaften, die KPMG International Limited, 
einer private English company limited by guarantee, angeschlossen sind (KPMG International, 
deren weltweit angeschlossenen Mitgliedsgesellschaften und deren verbundene Gesellschaften 
„KPMG Gesellschaften“). Um Sie unter Einbeziehung weiterer fachlicher Expertise umfassend 
beraten zu können, entbinden Sie uns von unserer berufsrechtlichen Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit gegenüber diesen KPMG Gesellschaften, sofern wir diese mit der Durchführung







0. Vereinbarung 
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Wir hoffen, dass dieses Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns freuen, Sie bei 
diesem Projekt unterstützen zu dürfen. 

Falls Sie mit diesem Angebot einverstanden sind, bitten wir Sie, uns eine Kopie dieses Schreibens 
unterschrieben zurückzusenden. Um die Rechtsgültigkeit der Unterschrift im EU-Rechtsraum 
sicherzustellen, bitten wir Sie ebenfalls um Gegenzeichnung via Digitaler Signatur oder um 
Ausdruck des Angebots und händischer Signatur. 

Für Rückfragen und weitere Erläuterungen zu diesem Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne 
zur Verfügung. 

Wien, 19.08.2025 

Freundliche Grüße 

KPMG Advisory GmbH 

kee 
Unterzeichner | as 
Datum/Zeit-UTC 2025-08-19T09:00:02+02:00 kee! 

Unterzeichner 

Datumi/Zeit-UTC 2025-08-19T09:02:18+02:00 

Prüfinformation Diese Unterschrift ist gemäß EU Verordnung Nr. 
910/2014 (elDAS) der handschriftlichen Unterschrift 
rechtlich gleichgestellt. Informationen zur Prüfung 
finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at 

Prüfinformation Diese Unterschrift ist gemäß EU Verordnung Nr. 
910/2014 (elDAS) der handschriftlichen Unterschrift 
rechtlich gleichgestellt. Informationen zur Prüfung 
finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at 

qualifiziert elektronisch signiert / qualified electronic signature 
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= Bundesministerium 

6.6 

Finanzen 
Managementleistungen 

Rahmenvereinbarung 

Rücktritte von Einzelabrufen 

a. Der Auftraggeber kann unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum letzten 

eines jeden Monats (Kündigungstermin), ohne Angabe von Gründen, von einem Einzel- 

auftrag zurücktreten. Diese Rücktrittsmöglichkeit ist nur für nach dem Kündigungster- 

min liegende Leistungen vorgesehen. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall Anspruch 

auf Vergütung der erbrachten Leistungen nach tatsächlichem Aufwand, jedoch keinen 

Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns für noch nicht erbrachte Leistungen. Die 

Verrechnung von Stornogebühren seitens des Auftragnehmers ist nicht statthaft. 

b. Sind für den Auftraggeber wesentliche Teile der Leistung des Auftragnehmers nicht den 

vereinbarten Anforderungen des Auftraggebers entsprechend, kann der Auftraggeber 

nach Setzung einer Nachfrist von zumindest 14 Tagen, die beiderseits als angemessen 

gilt, vom jeweiligen Einzelauftrag mit sofortiger Wirkung zurücktreten. Der Auftragneh- 

mer verliert diesfalls jeden Anspruch auf das Entgelt, soweit er nicht bereits eine für den 

Auftraggeber verwertbare Teilleistung erbracht hat. Trifft den Auftragnehmer ein Ver- 

schulden am Eintritt des Rücktrittsgrundes, hat er dem Auftraggeber unabhängig von 

weiteren Schadenersatzansprüchen auch die durch eine allfällige Weitergabe des Auf- 

trages an einen Dritten erwachsenden angemessenen Mehrkosten zu ersetzen. 

c. Im Fall der Auflösung der Rahmenvereinbarung gemäß Punkt 15.1 oder 15.2 kann der 

Auftraggeber auch vom jeweiligen Einzelauftrag zurücktreten oder auf Erfüllung beste- 

hen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß lit a und b sofern anwendbar. 

PERSONAL 

Schlüsselpersonal 

Der Auftragnehmer hat in seinem Teilnahmeantrag die Anzahl und die Qualifikation des ver- 

tragsspezifisch eingesetzten Schlüsselpersonals verbindlich bekannt gegeben und wird daher 

im Rahmen dieses Auftragsverhältnisses - sofern im konkreten Abruf vorgesehen - bei der 

Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber die folgenden Mitarbeiter einsetzen: 

Schlüsselpersonal 

Rolle | Name: Saeco En 
(5 

| 
lg 

Senior Projektmanagerin 

bzw Senior Projektmanager 

(siehe auch Punkt 10.2) 

Junior Projektmanagerin 

bzw Junior Projektmanager | 

Senior Prozessmanagerin 

bzw Senior Prozessmanager 

Backoffice Managerin 

bzw Backoffice Manager 

Der Auftragnehmer muss während des aufrechten Vertragsverhältnisses in der Lage sein, 

dieses Schlüsselpersonal binnen angemessener Vorlaufzeit bereit zu stellen. 

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, das bekannt gegebene Schlüsselpersonal ohne vor- 

herige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers auszutauschen oder abzuziehen. Durch 

einen beabsichtigten Wechsel darf sich keine Schlechterstellung des Auftraggebers ergeben. 

Die Beweislast diesbezüglich trifft den Auftragnehmer. 

© Schiefer Rechtsanwälte GmbH BMF_Managementleistungen_Li_ARV_KPMG_GPK_Beilage_B-0_240223_eF 
Seite 16 von 40


















































	1
	4
	5
	10
	11
	13
	14
	38
	39

